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5. Wiederauffinden eines 

Endgerätes oder einer 

BOS-Sicherheitskarte 

Information  
an die betroffene Gemeinde 
 

 

TTB Org. informiert die TTB ILS  
 

 

Wichtiger Hinweis: Bevor ein Funkgerät außerhalb der Gemeinde weitergegeben oder verschickt wird, z.B. 
zu Reparaturen, ist die BOS – Sicherheitskarte zu entnehmen und sicher zu verwahren. Dies gilt auch für die 
Fahrzeugfunkgeräte, wenn das Fahrzeug in die Werkstatt oder zum Kundendienst gebracht wird! In diesem 

Fall sind auch alle Handsprechfunkgeräte (HRT) aus dem Fahrzeug zu entnehmen! 

 

Die Freigabe des gesperrten 
Funkgerätes bzw. der BOS - 
Sicherheitskarte erfolgt 
immer schriftlich 
(Mail/Fax/etc.) über die 
Gemeinde an die TTB Org. 
(KVB) 

 

Hier ist die Seriennummer 
des Funkgerätes und die 
Seriennummer der BOS – 
Sicherheitskarte anzugeben 

 

TTB ILS informiert die AS Bayern mittels 
Formblatt 

 

 


